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Lesben im Recht - Lesben ohne Rechte? 

Das vorrangige Argument bei der Diskussion um 
die Einführung der Ehe für Lesben und Schwule1 

oder zumindest der registrierten Partnerlnnenschafc 
ist die Forderung nach einer rechtlichen Gleichstel­
lung mit Eheleuten. 

Unabhängig von der Diskussion, inwieweit Femi­
nistinnen überhaupt eine Ehe oder eine registrierte 
Partnerinnenschafe für Lesben fordern sollen und die 
Regelungen dann auch nur auf registrierte oder ver­
heiratete Paare zur Anwendung kommen,2 wird häu­
fig übersehen, daß Lesben bereits jetzt viel mehr 
Rechte haben, als oft auch Juristinnen bekannt ist, 
und die Möglichkeit haben, durch Verträge viele 
Punkte zu regeln, ohne daß es eines staatlichen Ein­
griffes bedarf.3 

1. Mietrecht 
Wenn der Wunsch dazu nach Abschluß des Miet­

vertrages entstehe, kann die Lebensgefährtin in aller 
Regel in die Wohnung mitaufgenommen werden.4 

Da diese jedoch gegenüber der Vermieterpartei keine 
eigenen Rechte an der Wohnung erwirbt, sollte eine 
Regelung getroffen werden, in der Räumungsfristen 
für den Fall der Beendigung der Beziehung vereinbart 
werden. 

Die Aufnahme der Lebensgefährtin als Untermie­
terin, also mit Rechten gegenüber der Hauptmiete­
rin, aber wiederum nicht gegenüber der Vermieter­
seite, ist in aller Regel ebenfalls zu dulden, erfordere 
aber nach Rechtsentscheid des BayObLG die aus­
drückliche vorherige Zustimmung der Vermietersei­
ce, die notfalls eingeklagt werden muß. 5 

Wurde eine Wohnung von beiden gemeinsam an­
gemietet, kann im Fall der Trennung die eine Mieterin 
gegebenenfalls von der anderen Mieterin fordern, daß 
das Mietverhältnis insgesamt beendet wird.6 

Bei einem befristeten Mietverhältnis kann u. U. 
ein Anspruch der Ausziehenden auf Freistellung vom 
Mietzins bis zum Ende der Befristung bestehen. 7 

Im nachfolgenden werde ich mich ausschließlich auf Lesben 
beziehen, wenngleich auch bei vielen Punkten für Schwule 
das gleiche gilt. 

2 Vgl. hierzu Steinmeister, STREIT 1996, 10 ff. 
3 S.a. STREIT Schwerpunktheft Lesben 4/94. 
4 OLG Hamm, RE v. 17.8.82, WM 82/318 ff., LG München 

I, NJW-RR 1991/1112, BGH, NJW 1982/1868. 
5 RE BayObLG v. 26.6.95, RE Miet 3/94. 
6 h.M. u.a. LG München II, WM 1993/611 = FamRZ 

1992/1077. 
7 So zumindest bei Auflösung einer heterosexuellen Lebensge­

meinschaft, OLG Düsseldorf v. 24. 10.97, 22 U 43/97. 
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Um zu vermeiden, daß die Wohnung in jedem 
Fall aufgegeben werden muß, sollte eine Vereinba­
rung getroffen werden. Wenn die Vermiecerseite im 
Rahmen einer dreiseitigen Vertragsabänderung je­
doch nicht einverstanden ist, handelt es sich nur um 
eine interne Vereinbarung ohne Außenwirkung. Die­
se Vereinbarung, die aus Beweiszwecken immer 
schriftlich abgefaßt sein sollte, sollte folgende Punkte 
beinhalten: 
- Welche solche im Fall der Trennung die Wohnung 

allein erhalten 
- Definition der Trennung 
- Räumungsfrist für die andere Mieterin 
- Vereinbarung, ob Dritte in die Wohnung aufge-

nommen werden dürfen, solange noch beide in 
der Wohnung wohnen 

- Vollständige Freistellung der Ausziehenden von 
sämtlichen Forderungen aus dem Mietverhältnis 

- Erteilung einer Vollmacht für diejenige, die in der 
Wohnung verbleibt hinsichtlich sämtlicher Be­
lange der Wohnung 8 

- Genaue Klärung, für welche Altschulden 9 noch 
gehaftet wird und an welche die Kaution ausbe­
zahlt werden soll. 

Mieten mehrere (mehr als zwei) eine Wohnung be­
reits zum Zwecke der Führung einer Wohngemein­
schaft an, so sind nach der Rechtsprechung die Vor­
aussetzungen für den Austausch von einzelnen Mie­
terinnen ganz erheblich vereinfache. IO Auch hier soll­
ten interne Vereinbarungen, insbesondere über Räu­
mungsfristen und die eventuelle Beschaffung von 
Nachmiecerinnen, nicht fehlen. 

8 Die Vollmacht kann auch begrenzt werden, so daß z.B. für 
den Fall der Kündigung die Zustimmu~g der anderen mitein­
geholt werden kann. Theoretisch kann die andere dann näm­
lich (außer, sie ist endgültig mit Zustimmung des Vermieters 
aus dem Mierverhälmis ausgeschieden) wieder in die ehema­
lige gemeinsame Wohnung einziehen und die Parteien 
schließen die gleiche Vereinbarung nunmehr umgekehrt. Die 
Verbleibende sollte mindestens zwei Originalvollmachten er­
halten, da sie für Erklärungen für die andere meistens eine 
Originalvollmacht vorlegen muß. 

9 Dies gilt z.B. auch für Schönheitsreparaturen. 
10 Diese zunächst nur für studentische Wohngemeinschaften 

enrwickelte Rechtsprechung wird von den meisten Gerichten 
nunmehr für alle Wohngemeinschaften angewendet. Eine 
vollständige Absicherung erfolgt durch einen Zusatz im Ver­
trag, daß die einzelnen Mieterinnen ausgetauscht werden 
können, vgl. LG München I, WM 82/189, LG Karlsruhe 
WM 85/83, LG Frankfurt, WM 91/33, LG Göttingen, WM 
93/341, BVerG v. 28.1.93, WM 93/104. 

11 Gibt es mehrere Erbinnen, so kann es insbesondere dann, 
wenn eine davon in die Wohnung mitaufgenommen wurde 
oder Mitmieterin ist, zu erheblichen Komplikationen kom-
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